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Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ilberstedt billigt den Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
1/95 „Gewerbegebiet Eisenbahnspitze“ im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Begründung in der vorliegenden Fassung. Der 
Gemeinderat beschließt die öffentliche Auslegung des Entwurfes und der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung werden im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Saale-
Wipper bekannt gemacht. Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB werden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange über den Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1/95 „Gewerbegebiet 
Eisenbahnspitze“ sowie die Änderung des Verfahrens informiert und zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl Mitglieder: 11 
Anwesende Mitglieder:               9 
Befangen:                                  --    
Ja-Stimmen:                               7 
Nein-Stimmen:                           2 
Enthaltungen:                             -- 
 
 
26.05.2025 
Datum der Ausfertigung 
  

 
gez. Lothar Jänsch                                           ( - Dienstsiegel -) 
Bürgermeister 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


